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behörde zu einer Bauüberwachung nach § 81 Absatz 1 SächsBO und einer Bauzu-
standsbesichtigung zur Prüfung der Voraussetzungen des § 82 Absatz 3 SächsBO. 
 
 
3. Nach dem 1. April 2017 für Vorhaben der Gebäudeklasse 4, ausgenommen 

Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen, Nachweisberechtigte 

 
Mit dem Ablaufen der Übergangsregelung des § 90 Absatz 3 SächsBO sind nur noch 
die in § 66 Absatz 2 Satz 4, 5, 7 oder 8 SächsBO aufgeführten Personen zum Erstellen 
von Brandschutznachweisen für Vorhaben der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Son-
derbauten sowie Mittel- und Großgaragen, sowie zu der in diesem Zuge erforderlichen 
Bauüberwachung nach § 81 Absatz 2 Satz 2 SächsBO berechtigt. 
 
Zu diesen berechtigten Personen gehören gemäß § 66 Absatz 2 SächsBO: 
 

 Berechtigte, die eine bestimmte Qualifikation und Berufserfahrung besitzen, die 
erforderlichen Kenntnisse im Brandschutz nachgewiesen haben und in einer von 
der Architektenkammer Sachsen oder der Ingenieurkammer Sachsen geführten Lis-
te der qualifizierten Brandschutzplaner eingetragen sind (nach Satz 4), 

 qualifizierte Brandschutzplaner, die in einer Liste eines anderen Landes eingetra-
gen sind (nach Satz 5),  

 als Prüfingenieur für Brandschutz anerkannte Personen (nach Satz 7) sowie 

 Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
der Schweiz zur Erstellung von Brandschutznachweisen niedergelassen sind und 
denen ein entsprechendes Tätigwerden von Seiten einer zuständigen Stelle be-
scheinigt ist (nach Satz 8). 

 
Die Verfahren der Kammern für den Kenntnisnachweis und den Listeneintrag für Per-
sonen nach Satz 4 sind derzeitig noch in der Aufbauphase. Mit ersten Eintragungen in 
Listen qualifizierter Brandschutzplaner bei der Architektenkammer Sachsen und bei der 
Ingenieurkammer Sachsen ist voraussichtlich ab Juni 2017 zu rechnen.   
 
Vorsorglich wird auf die weiteren Nachweisberechtigten, insbesondere nach § 66 Ab-
satz 2 Satz 5 und 7 SächsBO hingewiesen, auf die bei der Erstellung und der Bau-
überwachung von Brandschutznachweisen für Vorhaben der Gebäudeklasse 4, ausge-
nommen Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen, zurückgegriffen werden kann. 
 
Berechtigt sind nach § 66 Absatz 2 Satz 5 SächsBO Listeneingetragene aus Ländern, 
die ebenfalls den qualifizierten Brandschutzplaner eingeführt haben. Zu diesen Ländern 
gehören alle an Sachsen angrenzenden Bundesländer. Die von diesen Ländern ent-
sprechend geführten Listen oder Angaben über im Brandschutz Nachweisberechtigte 
sind im Internet abrufbar unter folgenden Links (Stand 14. März 2017): 
 
Brandenburg 
Liste der Brandenburgischen Architektenkammer 
https://www.ak-brandenburg.de/bauherren/nachweisberechtigte 
Liste der Brandenburgischen Ingenieurkammer  
https://www.bbik.de/nachweisberechtigte/Sonstige-nachweisberechtigte-Ingenieure/ 
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